
Bekanntmachung [1312 A]
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses
über eine Änderung der Psychotherapie-Richtlinie:

Gemischte Störungen
Vom 15. Oktober 2009

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am
15. Oktober 2009 beschlossen, die Psychotherapie-Richtlinie 
in der Fassung vom 19. Februar 2009 (BAnz. S. 1399) wie folgt
zu ändern:

I.
1. In §17 Absatz 1 Nummer 2 werden nach Satz 1 folgende 

Sätze 2 bis 5 angefügt:
„2Anstelle eines Nutzennachweises in einem der Anwendungs-
bereiche nach Satz 1 Buchstabe b kann je nach Studienlage
im Einzelfall ein Nutzennachweis durch Studien zu gemischten
psychischen Störungen anerkannt werden. 3Gemischte Störun-
gen im Sinne des Satzes 2 werden von Studien erfasst, in denen
überwiegend Patientinnen und Patienten mit komplexen
Störungen und/oder diagnostisch gemischte Patientengruppen
behandelt wurden; den psychischen Störungen der in den
Studien behandelten Patientinnen und Patienten muss Krank-
heitswert zukommen. 4Ein Nutzennachweis nach Satz 2 kann
nur anerkannt werden, wenn eine Zuordnung der jeweiligen
Studie zu einem der Anwendungsbereiche nach §22 Absatz 1
Nummer 1 bis 9 und Absatz 2 Nummer 1 bis 4 nicht möglich
ist und wenn der durch die Studie geführte Nutzennachweis
nicht überwiegend auf Behandlungseffekte bei Störungen aus
solchen Anwendungsbereichen zurückzuführen ist, für die
bereits ein indikationsspezifischer Nutzennachweis erbracht
worden ist. 5Eine Berücksichtigung nach Satz 2 bedarf einer
umfassenden Abwägung im Einzelfall, inwieweit ein Nutzen-
nachweis durch Studien zu gemischten Störungen in seiner
Bedeutung einem Nutzennachweis in einem der Anwendungs-
bereiche nach Satz 1 Buchstabe b gleichkommt.“

2. In §17 Absatz 1 Nummer 3 wird nach Satz 2 folgender Satz 3
angefügt:
„Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend.“

II.
Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffent-
lichung im Bundesanzeiger in Kraft.
Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf 
der Homepage des Gemeinsamen Bundesausschusses unter
www.g-ba.de veröffentlicht.
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